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Ergänzender Änderungsbedarf zum Gesetzentwurf 

§§ 279 und 282 SGB V (Neuregelung Mandatsbegrenzung) 

 

Aufhebung der Mandatsbegrenzung für ehrenamtliche Mitglieder des 

Medizinischen Dienstes 

 

Beabsichtigte Neuregelung 

Der bisherige § 279 Absatz 4 SGB V wird wie folgt angepasst: 

„16 Vertreter werden von den Verwaltungsräten oder Vertreterversammlungen 

der Landesverbände der Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkassen, der 

landwirtschaftlichen Krankenkasse, der Ersatzkassen und der BAHN-BKK 

gewählt. Die Krankenkassen haben sich über die Zahl der Vertreter, die auf die 

einzelne Kassenart entfällt, zu einigen. Kommt eine Einigung nicht zustande, 

entscheidet die für die Sozialversicherung zuständige oberste 

Verwaltungsbehörde des Landes. Als Vertreter nach Satz 1 sind je zur Hälfte 

Frauen und Männer zu wählen. Jeder Wahlberechtigte nach Satz 1 wählt auf der 

Grundlage der von der oder dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates erstellten 

Bewerberliste eine Frau und einen Mann. Die acht Bewerberinnen und acht 

Bewerber mit den meisten Stimmen sind gewählt. Eine Wahl unter Verstoß 

gegen Satz 4 ist nichtig. Ist nach dem dritten Wahlgang die Vorgabe nach Satz 

4 nicht erfüllt, gelten nur so viele Personen des Geschlechts, das nach dem 

Ergebnis der Wahl mehrheitlich vertreten ist, als gewählt, wie Personen des 

anderen Geschlechts gewählt wurden; die Anzahl der Vertreter nach Absatz 4 

reduziert sich entsprechend. Das Nähere zur Durchführung der Wahl regelt die 

Satzung. Die Amtszeit der Vertreter nach Satz 1 darf zwei Amtsperioden nicht 

überschreiten. Personen, die am 1. Januar 2020 bereits Mitglieder im 

Verwaltungsrat eines Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung sind, 

können einmalig wiedergewählt werden.“ 

Der bisherige § 279 Absatz 6 SGB V wird wie folgt angepasst: 

„Beschäftigte des Medizinischen Dienstes, der Krankenkassen oder ihrer 

Verbände sind nicht wähl- oder benennbar. Personen, die bereits mehr als ein 

Ehrenamt in einem Selbstverwaltungsorgan eines Versicherungsträgers, eines 

Verbandes der Versicherungsträger oder eines anderen Medizinischen Dienstes 

innehaben, können nicht gewählt oder benannt werden. § 51 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 2 bis 4 und Absatz 6 Nummer 2 bis 6 des Vierten Buches gilt 

entsprechend. Rechtsbehelfe gegen die Benennung oder die Wahl der 

Mitglieder des Verwaltungsrates haben keine aufschiebende Wirkung. § 57 

Absatz 5 bis 7 des Vierten Buches und § 131 Absatz 4 des 

Sozialgerichtsgesetzes gelten entsprechend.“ 

§ 282 Absatz 2 Satz 7 SGB V wird entsprechend der vorgeschlagenen 

Änderungen wie folgt angepasst: 

„[…] Das Nähere, insbesondere zur Wahl der oder des Vorsitzenden und der 

Stellvertreterin oder des Stellvertreters, regelt die Satzung nach Absatz 3 Satz 1 
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Nummer 1. § 40 Absatz 1 Satz 1 und 2, Absatz 2 und 3, die §§ 41, 42 Absatz 

1 bis 3 des Vierten Buches, § 217b Absatz 1 Satz 3 und Absatz 1a bis 1e und 

§ 279 Absatz 4 Satz 4 bis 9, Absatz 5 Satz 5 und Absatz 6 gelten 

entsprechend. Die Vertreter nach Satz 2 Nummer 3 sind nicht stimmberechtigt. 

Personen, die Mitglieder des Verwaltungsrates des Spitzenverbandes Bund der 

Krankenkassen sind, können nicht gewählt werden.“ 

 

Begründung 

Die gesetzlichen Regelungen zur Wahrnehmung von 

Selbstverwaltungsmandaten im MD und MD Bund sehen derzeit vor, dass 

kassenseitige Vertreter:innen in den Verwaltungsräten nur ein weiteres 

Ehrenamt in der Sozialversicherung ausüben dürfen sowie eine Begrenzung 

ihrer Tätigkeit auf maximal zwei Amtsperioden. Diese Regelungen gelten nicht 

für andere Mitglieder der Verwaltungsräte, wie etwa Patienten- oder 

Berufsvertreter:innen. Ziel dieser Begrenzungen war es, eine ausgewogene 

Mandatsverteilung und eine Durchmischung der Gremien sicherzustellen.  

 

In der Praxis führen diese Regelungen jedoch zu erheblichen Einschränkungen 

in der demokratischen Mitwirkung und zu Kompetenzverlusten in der 

Gremienarbeit. Die Begrenzung der Amtszeiten erschwert es, erfahrene und 

eingearbeitete Mitglieder langfristig einzubinden. Dies beeinträchtigt die 

Kontinuität und Qualität der Entscheidungsfindung und schwächt die 

Selbstverwaltung insgesamt. Die Regelung birgt zudem die Gefahr, dass es 

zukünftig zu personellen Engpässen bei der Besetzung kommen könnte, 

insbesondere, wenn erfahrene Mitglieder durch starre Begrenzungen 

ausscheiden müssen, obwohl sie weiterhin zur Verfügung stünden. 

 

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Herausforderungen wird 

vorgeschlagen, die Begrenzungen der Anzahl der Ehrenämter sowie der 

Amtsperioden für kassenseitige Vertreter:innen in den Verwaltungsräten der 

Medizinischen Dienste aufzuheben. Die entsprechenden Regelungen in § 279 

Absatz 4 und 6 SGB V sollten gestrichen oder so angepasst werden, dass eine 

gleichberechtigte Amtsausübung aller Mitgliedergruppen in der 

Selbstverwaltung möglich ist. 

 

Die Aufhebung dieser Begrenzungen würde die Besetzbarkeit der Gremien 

deutlich verbessern, da sie den Kreis potenzieller Kandidat:innen erweitert und 

die Möglichkeit schafft, erfahrene und engagierte Mitglieder längerfristig 

einzubinden. Zudem ermöglicht die Aufhebung der Mandatsbegrenzungen eine 

trägerübergreifende Perspektive, die für die inhaltliche Arbeit in der 

Selbstverwaltung von großem Wert ist. Die Möglichkeit, Erfahrungen aus 

verschiedenen Bereichen der Sozialversicherung einzubringen, fördert die 

Qualität der Entscheidungsfindung und trägt zur Weiterentwicklung des 

Gesundheitssystems bei. Soweit aber die Ämterhäufung innerhalb der 

Gemeinschaft der MD in Rede stand, hätte diese Häufung aufgrund des inneren 

Zusammenhangs der gemeinsamen Aufgaben und Interessen nicht zu einem 

potenziellen Konflikt geführt. Schließlich würde die Gleichbehandlung aller 
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Mitgliedergruppen innerhalb der Verwaltungsräte hergestellt, was aus rechts- 

und gleichstellungspolitischer Sicht geboten erscheint. Eine Aufhebung der 

Begrenzung auf zwei Amtszeiten entspräche im Übrigen der allgemeinen 

Regelung der Amtszeiten der Selbstverwaltungsorgane der Sozialversicherung 

gemäß § 58 SGB IV, die u. a. auch für den GKV-SV (§ 217b Absatz 1 Satz 3 SGB 

V) gelten. 

 

Im Rahmen einer nachhaltigen Weiterentwicklung der Verwaltungsräte ist es 

erforderlich, das Ehrenamt zu stärken und von bürokratischen Hürden zu 

befreien. Ein attraktiver, stabiler und leistungsfähiger Verwaltungsrat trägt 

entscheidend zur Unabhängigkeit der MD bei. 

 

Bei der Änderung in § 282 Absatz 2 Satz 7 SGB V handelt es sich um eine 

notwendige Folgeänderung aufgrund der vorgeschlagenen Streichung des § 

279 Absatz 4 Satz 10 und 11 SGB V. 
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